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Mit dem Projekt „Analyse Pensen Gemeinderat“ wünschen Sie eine externe Beurteilung des verfügbaren 

Zielpensums von aktuell total 340 Stellenprozenten.

Mit diesem Bericht legen wir Ihnen einen Überblick zu den ausgeführten Tätigkeiten und dem entsprechenden 

Zeitbedarf. Darüber hinaus sprechen wir Empfehlungen für Anpassungen aus.

• Aufwandfaktor Gemeindeführungsmodell

• Aufwand für Kernaufgaben (Gemeinderatssitzungen, Klausuren, Ausflug etc.) und Ressortaufgaben (inkl. 

Personalführung) 

• Umfang der operativen Tätigkeiten

• Umfang der Repräsentationen und Delegationen

• Zusatzaufwand Parlamentsgemeinde -> Mehraufwand (Kommissionen, Ratssitzungen, B&A erstellen)

Wie bereits in unserer Offerte ausgeführt, ist ein Vergleich mit anderen Gemeinden nur bedingt möglich, da in 

jeder Gemeinde andere Abgrenzungen, Aufgaben und anderer personeller Support durch die Verwaltung 

bestehen. Als Richtschnur dienen Werte anderer Gemeinden aber doch.

Die Erkenntnisse von BDO beruhen auf zur Verfügung gestellten Unterlagen, unseren Erfahrungswerten aus 

vergleichbaren Projekten und aus drei (Gruppen-) Interviews: Ein Gespräch mit dem Präsidenten der GPK sowie 

dem Gemeindepräsidenten, ein Gespräch mit Gesamtgemeinderat sowie ein Gespräch anlässlich der 

Kadersitzung.

Die Einschätzungen von BDO zeigen Effekte auf die Gemeinderatspensen, die in unterschiedliche Richtungen 

gehen. Der Aufwand von Exekutivmitgliedern hängt nur zu einem Teil von beeinflussbaren Rahmenbedingungen 

der Gemeinde ab. Die tatsächlich investierte Zeit wird in der Regel genauso beeinflusst von persönlichen 

Einstellungen, Werthaltungen und individuellen Präferenzen. Die persönlichen Einflussfaktoren sind 

erfahrungsgemäss sehr schwierig zu steuern. Eine grosse Rolle spielen aber auch die Erwartungshaltungen der 

Bevölkerung und beispielsweise eines Parlaments.

Die Beurteilung von Pensen deckt nur einen Teilaspekt ab. Die Wahrnehmung, ob Pensen angemessen sind, muss 

im Verhältnis zu Entschädigung und Wertschätzung gesehen werden.

Dieser Bericht beinhaltet drei Bestandteile:

• Grundsätzliche Einflussfaktoren auf Gemeinderatspensen

• Einflussfaktoren und Analyse in Horw

• Einschätzung zu den Gemeinderatspensen Horw und Empfehlungen (Zusammenzug)

Geschätzte Mitglieder der GPK, geschätzte Mitglieder des Gemeinderats

Pirmin Marbacher

Leiter Bereich öffentliche Verwaltungen und NPO

Zentralschweiz
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Der Aufwand von Exekutivmitgliedern hängt nur zu einem Teil von beeinflussbaren Rahmenbedingungen der 

Gemeinde ab. Die tatsächlich investierte Zeit wird in der Regel genauso beeinflusst von persönlichen 

Einstellungen, Werthaltungen und individuellen Präferenzen. Die persönlichen Einflussfaktoren sind 

erfahrungsgemäss sehr schwierig zu steuern.

Eine grosse Rolle spielen auch die Erwartungshaltung der Bevölkerung und beispielsweise eines Parlaments:

• Erwartet die Bevölkerung Dossierskenntnis, um bei spontanen Begegnungen Ratsmitglieder auf individuelle 

Anliegen anzusprechen?

• Auskunftsfähigkeit

• Charakter als grosses Dorf und nicht Stadt

• Bürgernähe

• Teilnahme an lokalen Veranstaltungen und Vereinsversammlungen

• etc.

• Was erwartet das Parlament in Ratsdebatten und bei Anfragen (hohes Wissen und Dossierskenntnis oder 

Verweis auf Verwaltung)? Die Erwartungshaltung eines Parlaments korrespondiert i.d.R. mit der eigenen 

Abgrenzung zwischen strategischen und operativen Themen. Eher operative Parlamente erwarten auch 

höhere operative Detailkenntnisse der Ratsmitglieder.

Rahmenbedingungen und persönliche Einstellungen

Einflussfaktoren auf Gemeinderatspensen

Analyse Pensen Gemeinderat Horw
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Ein Gemeinderat hat sich auf seine Kernaufgaben zu konzentrieren. Die Höhe der investierten Zeit hängt sehr 

stark davon ab, ob diese Konzentration tatsächlich stattfindet.

Die strategische Aufgabe beschränkt sich jeweils auf das Setzen, Überprüfen und Justieren der 

Rahmenbedingungen der erwähnten Tätigkeiten.

Die eigentliche Ausführung ist grösstenteils operativer Natur und primär Aufgabe von Arbeits-/ Projektgruppen 

oder der Verwaltung.

Die wichtigsten Aufgaben des Gemeinderats

• Marschrichtung festlegen, Ziele definieren 

• (Politische) Rahmenbedingungen setzen

• Sich informieren

• Rückmeldungen geben

• Massnahmen ergreifen, steuern

• Entscheidungen treffen und durchsetzen

• Verantwortung übernehmen

• Den Blick fürs Ganze schärfen

• Weitsichtig und vernetzt denken

• Vertrauen schaffen und Vertrauen haben

• Operative Tätigkeiten delegieren

Der Arbeitsaufwand für ein Exekutivmitglied hängt generell sehr stark von der Rollendefinition aber vor allem 

der Rollenwahrnehmung der einzelnen Ratsmitglieder ab:

Konzentration auf die Kernaufgaben

Politische Führung

Analyse Pensen Gemeinderat Horw
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Ein Vergleich mit anderen Gemeinden ist nur bedingt möglich, da in jeder Gemeinde andere Abgrenzungen, 

Aufgaben und anderer personeller Support durch die Verwaltung bestehen. Je nach Abgrenzung, 

Gemeindeführungsmodell und Ressortzuteilung sind kleinere oder grössere Pensen möglich. Einen wichtigen 

Einfluss hat ausserdem die Existenz eines Gemeindeparlaments.

Grosse Parlamentsgemeinden des Kantons Luzern haben in der Regel sehr hohe Pensen für alle Mitglieder 

Exekutive. Rothenburg mit einem Geschäftsführermodell und ohne Parlament kennt viel tiefere Pensen.

Ausserkantonale Vergleichswerte zeigen, dass allerdings auch grössere Gemeinden mit Parlament tiefere 

Gesamtpensen realisieren können (z.B. Olten, Nyon oder Burgdorf). Dazu sind Führungsmodelle sowie 

Kompetenzdelegationen entsprechend auszugestalten. 

➢ Im Durchschnitt sind Parlamentsgemeinden in der ungefähren Grösse von Horw mit ähnlichen, wenn nicht 

höheren Pensen der Exekutivmitglieder ausgestattet.

➢ Die Horwer Gemeinderatspensen liegen im Schweizerischen Vergleich für Gemeinden in der Grösse zwischen 

10‘001 und 20‘000  inwohnenden leicht über dem  urchschnitt 

➢ Die Existenz eines Einwohnerrats führt zwangsläufig zu einem deutlich höheren Zeitaufwand für die 

Exekutivmitglieder.

➢ Ausserkantonale Vergleichswerte zeigen, dass auch grössere Gemeinden mit Parlament tiefere Gesamtpensen

realisieren können. Dazu sind Führungsmodelle sowie Kompetenzdelegationen entsprechend auszugestalten.

➢ Nimmt man das gewählte Führungsmodell (siehe hinten) als gesetzt an, so sind die Pensen in Horw deutlich 

tiefer als Vergleichsgemeinden resp. –städten.

Die Luzerner Parlamentsgemeinden eignen sich am besten für einen direkten Vergleich mit Horw, da dort die 

Führungsmodelle sehr ähnlich und die rechtlichen Rahmenbedingungen des kantonalen Rechts gleich sind.

Begrenzte Vergleichbarkeit aber doch Orientierungswert

Vergleichswerte Pensum

Analyse Pensen Gemeinderat Horw

Gemeinde Kanton Luzern Anzahl Einwohnende Pensen Exekutive

Ebikon LU

(Planwert)

14‘500 5 Mitglieder, je 80%

Emmen LU 31‘600 5 Mitglieder, je 90%

Horw LU 15‘100 Präsidium 70%

4 Mitglieder mit 75%, 70%, 65%, 60%

Kriens LU 29‘000 Total 400%

Luzern LU 84‘000 5 Mitglieder, je 100%

Rothenburg LU 

(kein Parlament)

7‘900 Präsidium 30%; 4 Mitglieder, je 25%
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Gemeinde 

ausserkantonal

Anzahl Einwohnende Pensen Exekutive

Aarau AG 22‘000 Präsidium 100%

4 weitere Mitglieder je 30%

Bellinzona TI 44'270 Präsidium 70%

öff. Raum und Verkehr 60%

5 weitere Mitglieder je 50%

Biel BE 55'070 5 Mitglieder, je 100%

Burgdorf BE 16'586 Präsidium 100%

6 weitere Mitglieder zu je 12%

Frauenfeld TG 26‘100 Präsidium 100%

4 weitere Mitglieder zu durchschnittlich 50%

Illnau-Effretikon ZH 17‘600 7 Mitglieder

Präsidium und Bildung, je 50%

Hoch- und Tiefbau je 40%

übrige mit je 30%

Köniz BE 42'409 5 Mitglieder, je 80%

Langenthal BE 15'838 Präsidium 100%

6 weitere Mitglieder zu je ca. 30%

Nyon VD 22'465 Präsidium 70%

6 weitere Mitglieder je 50%

Olten SO 18‘400 5 Mitglieder, je 30%

Thun BE 43'670 Präsidium 100% (effektiv 95%), 

4 weitere Mitglieder mit je 70%

Renens VD 21'086 6 Mitglieder zu 100%

Stadtmanagement - Nachhaltige Entwicklung 80% 

(Unterhalt, Entsorgung, Grünflächen etc.)

Uster ZH 35'748 Präsidium 80%

Bildung 80%

Finanzen 45%

4 weitere Mitglieder zu je 40%

Diese ausserkantonalen Vergleichswerte zeigen Gemeinden mit Kommunalparlament.
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Vergleichende und umfassende Studien zu Gemeinderatspensen sind in der Schweiz leider seit gut 10 Jahren 

keine mehr durchgeführt worden. Erfahrungswerte zeigen allerdings, dass in diesem Zeitraum die Pensen und 

die Belastung von Exekutivmitglieder angewachsen sind (zunehmende Komplexität, mehr 

Kommunikationsaufwand, höhere Qualitätserwartungen Bürgerinnen und Bürger, vermehrte juristische 

Auseinandersetzungen, erweiterte Aufgabenfelder etc.).

Aktuell arbeitet die Hochschule Luzern an einer vergleichenden Studie über Gemeindeführungsmodelle in der 

Deutschschweiz. Die Ergebnisse sollen 2025 publiziert werden.

Folgende Daten stammen aus dem Jahr 2011 (Hans Geser et al., Die Exekutivmitglieder in den Schweizer 

Gemeinden. Ergebnisse einer Befragung):

Folgende Daten stammen aus dem Jahr 2009 (Hans Geser: Der Arbeitseinsatz von Milizpolitikern. 

http://geser.net/gem/t_hgeser9.pdf):

Analyse Pensen Gemeinderat Horw

Horw

Horw

Horw
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Folgende Daten stammen aus dem Jahr 2014 (Paul Bürkler und Alex Lötscher: Gemeindeführungsmodelle im 

Kanton Luzern. Handlungsempfehlungen). Seit 2014 sind die durchschnittlichen Pensen in der Tendenz eher 

gefallen, da vermehrt Geschäftsführermodelle zur Gemeindeführung eingesetzt wurden:

Analyse Pensen Gemeinderat Horw

Farbmarkierung: 

Parlamentsgemeinde (Stand 

2014)



C3 vertraulich

11

Die Pensen des Gemeinderats sind aktuell auf ein Maximum von 340% festgelegt.

Die vom Gemeinderat geführte Leistungserfassung bietet grundsätzlich eine gute Grundlage zur Beurteilung der 

Aufwände je Aufgabenfeld.

Es existiert allerdings keine einheitliche Reglung für die Rapportierung. Daher kann die Erfassung der Aufwände 

respektive die Zuweisung zu Leistungen von Ratsmitglied zu Ratsmitglied abweichen und ist in der heutigen 

Form bedingt aussagekräftig.

➢ Es ist eine einheitliche Regelung für die Leistungserfassung durch die Ratsmitglieder zu erlassen. Dies erlaubt 

bei künftigen Analysen sowie zur Steuerung eine bessere Vergleichbarkeit der Ratsmitglieder und 

leistungsgruppen. Dabei ist erst zu klären, was damit gesteuert werden soll (evtl. gemeinsam mit 

Einwohnerrat). Eine Beschränkung auf maximal 20 zu belastende Positionen wird empfohlen.

➢ Die in Horw festgelegten Soll-Pensen sind nach unserer Erfahrung in einer unglücklichen Bandbreite. Pensen 

bis 40% und solche ab 80% sind beim Rekrutieren neuer Ratsmitglieder einfacher. Dies, weil sie entweder eine 

hauptberufliche Tätigkeit zulassen oder aber umfangreich genug sind für eine alleinige Tätigkeit zugunsten 

der Gemeinde.

➢ Die Pensengestaltung hat einen Zusammenhang mit der Frage, welche Personen (Qualifikation, Berufs- und 

Führungserfahrung etc.) man im Rat wünscht.

➢ Tiefe Pensen beim Gemeinderat bedürfen im Gegenzug einen ausgebauten Stellenplan bei der Verwaltung. 

Die Gesamtkosten sind durch tiefe Gemeinderatspensen in aller Regel nicht tiefer. 

Zeiterfassung des Gemeinderats für 2023 – Vergleich Soll zu Ist:

Die Auswertung der tatsächlich rapportierten Stunden zeigt ein anderes Bild als gemäss Reglement über das 

Dienstverhältnis und die Besoldung des Gemeinderats Horw vorgesehen ist.

➢ Der Gemeinderat Horw investiert effektiv ein Pensum von 395% an Stelle der maximal definierten 340%.

➢ Diese Differenz ist auszugleichen durch eine Entlastung von Aufgaben (Reduktion Delegationen, mehr 

personelle Unterstützung in Verwaltung etc.) oder aber eine Erhöhung des Maximalpensums.

Soll-Definition im Widerspruch zum effektiven Aufwand

Pensum Gemeinderat

Analyse Pensen Gemeinderat Horw
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Bis ins Jahr 2000 lag das Pensum bei Total 300 

Stellenprozenten.

Das Reglement über das Dienstverhältnis und die 

Besoldung des Gemeinderats Horw (vom 30. März 

2000, Ausgabe vom 25. September 2008) legt den 

aktuellen Umfang der Tätigkeit der 

Exekutivmitglieder mit einer Obergrenze von 340 

Stellenprozent fest.

Eine vom Gemeinderat initiierte Anpassung auf 365 

Stellenprozente im Jahr 2008 wurde vom 

Einwohnerrat abgelehnt (siehe Protokoll Nr. 303  

Einwohnerrat vom 25. September 2008).

Der Gemeinderat hatte seinen Antrag unter anderem 

mit einer neuen Rolle der Departementsleitung

Bildung sowie mit einer zunehmenden Belastung der 

Gemeinderatsmitglieder begründet:

„Eine Einschätzung der Mitglieder des Gemeinderats 

ergab, dass die effektiv aufgewendete Arbeitszeit 

pro Mitglied zwischen 20 bis 30 Prozent höher liegt 

als das festgelegte Pensum. Insgesamt beträgt das 

Arbeitsvolumen also rund 440 Stellenprozente. Der 

Arbeitsumfang hat sich zunehmend vergrössert. 

Gründe hierfür sind u.a.:

− Initialisierung und Umsetzung verschiedener 

Reformen auf Stufe Bund und/oder Kanton, die 

Auswirkungen auf die Gemeindearbeit haben 

(z.B. Finanzreform, Steuergesetzrevisionen, 

Agglomerationspolitik, Schulreformprojekte)

− Organisatorische Veränderungen im regionalen 

Umfeld (Zusammenschlüsse von Verbänden, 

Schaffung von neuen Entwicklungsträgern)

− Grossprojekte auf kommunaler Ebene, wie die 

Ortsplanungsrevision, Entwicklung Bahnhofareal

− Erhöhung der Komplexität der Projekte (z.B. 

Mobilfunkantennen, Mergelgrube Grisigen)

− Erhöhung Anzahl Initiativen und Petitionen aus 

der Bevölkerung

− Trend zu partizipativen Prozessen.“

Ergänzend zur Anpassung des Gesamtpensum hatte 

der Gemeinderat auch eine Zusatzentschädigung für 

besonders aufwändige Projekte beantragt.

„Wir sind der Auffassung, dass mit dem festgelegten 

Gesamtpensum (heute 340 %, beantragt neu 365 %) 

die ordentliche Arbeitslast entschädigt wird. Unter 

ganz speziellen Bedingungen, die in obigem Antrag 

definiert wurden, soll auch eine weitergehende 

Entschädigung ermöglicht werden. Ein 

"Musterbeispiel" eines solchen Projekts ist die 

Revision der Ortsplanung. Sie führt zu einem 

Zusatzaufwand des zuständigen Mitglieds des 

Gemeinderats von mindestens 10% über einen 

Zeitraum von 2 bis 3 Jahren. Eine solche 

Grössenordnung soll nicht "auf Vorschuss„ in einem 

gemäss Art. 4 zugeordneten Pensum enthalten sein. 

Anderseits soll ein solcher Zusatzaufwand

nicht einfach zu Lasten des betroffenen Mitgliedes 

des Gemeinderats gehen, umso mehr, wenn keine 

Anstellung im Vollamt besteht. Im von uns 

vorgelegten Reglementstext haben wir eine 

Formulierung gewählt, die nicht nur die speziellen 

Anforderungen bezeichnet, sondern die 

Maximalgrenze festlegt und dem Einwohnerrat die 

Kompetenz über die Erteilung der Entschädigung 

und deren Höhe überträgt.“

Dieser Antrag, wie auch eine angepasste 

Formulierung, wurden vom Einwohnerrat abgelehnt.

Zur Dokumentation: Gescheiterter Versuch zur Anpassung des Gesamtpensums 
2008

Analyse Pensen Gemeinderat Horw
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Der Mehrjahresvergleich der Leistungserfassung zeigt geringfügige Aufwand-Verschiebungen zwischen den 

Leistungsgruppen.

Mit der Auslagerung des Kirchfelds hat sich der Arbeitsinhalt des Ressortvorstehers Soziales verändert: Der 

damalige Gemeinderat Oskar Mathis hat für das Alters- und Pflegeheim bzw. für Kirchfeld folgende Stunden 

erfasst.

2016: 134.00

2017: 151.67

2018: 163.00

Verteilung des Aufwands nach Leistungsgruppe

Analyse Pensen Gemeinderat Horw
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Prototypische Struktur für ein 

Geschäftsleitungsmodell:

Gemeinderat in Personalführung und 
teils operativer Ausführung

Analyse Pensen Gemeinderat Horw

Horw arbeitet im sogenannten 

Geschäftsleitungsmodell (vgl. Paul Bürkler und Alex 

Lötscher: Gemeindeführungsmodelle im Kanton 

Luzern. Handlungsempfehlungen). 

Das Geschäftsleitungs-Modell zeichnet sich dadurch 

aus, dass der Gemeinderat als 

Geschäftsleitungsgremium auftritt. Der 

Gemeinderat übt jedoch keine administrativ 

vollziehenden Tätigkeiten aus. Der Gemeinderat

ist einerseits für die strategische Führung und 

Kontrolle der Gemeinde und andererseits auch für 

die strategische und personelle Führung der 

Ressorts zuständig. Die Ressorts sind auf die 

einzelnen Gemeinderäte verteilt. Die 

Abteilungsleitenden sind direkt den einzelnen

ressortleitenden Gemeinderäten unterstellt.

Jeder Gemeinderat hat Führungsaufgaben 

wahrzunehmen. Die Gemeinderatstätigkeit 

benötigt dadurch etwas höhere Pensen. Das 

Gemeinderatsgremium delegiert die operativen 

Kompetenzen an die Verwaltung, damit diese das 

Tagesgeschäft reibungslos erledigen kann. Die 

Abteilungsleiter führen ihre Abteilungen und deren 

Mitarbeitende sowohl fachlich wie personell.

Die einzelnen Gemeinderäte tauschen sich häufig 

direkt mit den Fachverantwortlichen ihres Ressorts 

aus und arbeiten im sogenannten «Tandemsystem» 

zusammen.

Der Gesamtgemeinderat nimmt die politische und 

strategische Verantwortung wahr (im Organigramm 

hellgrau dargestellt). Die einzelnen Gemeinderäte

(mittelgrau) haben zudem die 

Führungsverantwortung (Personalführung) für die 

Kaderpersonen ihres Ressorts. Die Verwaltung 

übernimmt die operativen

Routineaufgaben (dunkelgrau).

➢ Das in Horw umgesetzte 

Gemeindeführungsmodell setzt stark auf 

inhaltlich-fachliche Führung durch Mitglieder 

des Gemeinderats. Eine noch stärkere 

Fokussierung auf politisch-strategische 

Kernaufgaben könnte zu einer Reduktion der 

Pensen beitragen.

➢ Im kantonalen Vergleich ist Horw mit diesem 

Gemeindeführungsmodell in Linie mit anderen 

Parlamentsgemeinden. 

➢ Ausserkantonal gibt es aber auch Beispiele von 

Parlamentsgemeinden mit anderen 

Führungsmodellen (bis hin zum CEO-Modell).
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Das Organigramm der Gemeinde Horw bildet das Gemeindeführungsmodell korrekt ab und zeigt die starke 

Stellung der Departementsvorstehenden.

Gemeinderat in Personalführung und teils operativer Ausführung

Analyse Pensen Gemeinderat Horw
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Ist-Verteilung der gemeinderätlichen Aufgabenbereiche Gemeinde Horw:

➢ Der Gemeinderat ist in Horw auch operativ tätig. Dies weicht jedoch von Ressort zu Ressort ab und hat teils 

mit der Organisation des Departements zu tun (gibt es eine Abteilungsleitung oder nicht?).

➢ Seitens Verwaltungskader wird diese operative Ausrichtung grundsätzlich positiv beurteilt (u.a. kurze Wege, 

schnelle Entscheide, hohe Dossierskenntniss, Rückendeckung zu Einwohnerrat). Der Gemeinderat in seiner 

jetzigen Zusammensetzung wird als operativer wahrgenommen als in der frühen personellen Besetzung.

➢ Die operativen Tätigkeiten der Ratsmitglieder finden vor allem in Verantwortungsbereichen statt, für die kein 

Personal auf Verwaltungsebene zur Verfügung steht (Gesundheit und Alter -> lösen mit Altersstrategie, 

Kultur, Sportförderung, preisgünstiges Wohnen, Standortmarketing etc.).

➢ Der Gemeinderat steckt ausserdem viel Zeit in die Erstellung von B+As zuhanden des Einwohnerrats und der 

Bevölkerung. Während sich diese Arbeit durch den starken strategisch-politischen Wert erklärt, so fallen doch 

operative Aufgaben an, die zu delegieren sind. Dazu gehören namentlich sprachliche Bereinigungen, die 

heute teils in der Gemeinderatssitzung erfolgen. Es muss möglich sein, damit eine qualifizierte Persona auf 

Verwaltungsebene zu beauftragen (zentral für alle Departemente).

➢  urch die Schaffung einer neuen  erwaltungsstelle „ eitung Projekte und Organisation“  er 1 8 2023 konnte 

der Druck auf den Gemeinderat durch Projektverantwortung reduziert werden.

Breites Aufgabenfeld – Anteil operative Arbeit

Analyse Pensen Gemeinderat Horw
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Die Tätigkeit des Gemeinderats basiert auf kommunalen Rechtserlassen, die Aufgaben, Kompetenzen und 

Verantwortung des Gemeinderats regeln:

• Gemeindeordnung (vom 18. Juni 2023)

• Reglement über das Dienstverhältnis und die Besoldung des Gemeinderats Horw (vom 30. März 2000)

• Geschäftsordnung des Gemeinderates Horw (vom 7. Dezember 2022): sehr knapp; kaum Aussagen zu Regelung 

der Geschäftsführung sowie Aufgaben und Kompetenzen des Gemeinderats

• Organisationsverordnung der Gemeinde Horw (vom 4. Mai 2022)

➢ Die Kompetenzdelegation ist in der Gemeindeordnung Art. 45 korrekt vorgesehen und in der 

Organisationsverordnung mit der entsprechenden Tabelle im Detail ausgeführt. Nur mit konsequenter 

Delegation von Kompetenzen können Gemeinderatspensen in engem Rahmen gehalten werden.

➢ Die Kompetenzdelegation (siehe Organisationsverordnung) ist bereits gut erfolgt. Somit ist eine Entlastung 

des Gesamtgemeinderats realisiert. Zahlreiche Delegationen erfolgen jedoch an die Departemente. Das 

bedeutet das dann wieder einzelne Ratsmitglieder in ihrer Rolle als Ressortvorstehende involviert sind und 

entsprechenden Aufwand haben. Diese Handhabung ist weitestgehend dem Gemeindeführungsmodell 

geschuldet.

➢ Das Abtreten von Aufgaben und Kompetenzen vom Gemeinderat an die Verwaltung ist kein Sparpaket. In der 

Regel kann es jedoch kostenneutral erfolgen, wenn Pensen und somit hohe Entschädigungen der 

Gemeinderatsmitglieder reduziert werden.

Ausgebaute Kompetenzdelegation

Kompetenzregelungen

Analyse Pensen Gemeinderat Horw
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➢ Horw arbeitet bewusst mit einem 

Gemeindeparlament. Dies wirkt sich direkt und 

sehr deutlich auf den Aufwand des 

Gemeinderats (und der Verwaltung) aus.

Studien zum zeitlichen Mehraufwand durch die 

Existenz eines Parlaments in einer Gemeinde 

existieren unseres Wissens nicht. Damit fehlen hier 

öffentlich zugängliche Vergleichswerte. Einzig 

verfügbar sind einzelne Werte zu den finanziellen 

Kosten der Beantwortung von Vorstössen. Diese 

Daten sind für das Untersuchungsthema der 

Gemeinderatspensen jedoch nicht relevant.

Wir gehen unter anderem von folgenden 

Aufwandfaktoren für die Gemeinderatsmitglieder 

und die Verwaltung durch ein Parlament aus:

− Mehraufwand für Verwaltung (Geschäfte vor-

/nachbereiten) und politische Wertung durch 

Gemeinderat (2 Lesungen)

− Vorauseilend detailliertere Abklärungen für ein 

Geschäft (um Erwartungshaltung des Parlaments 

zu genügen)

− Kosten durch Aufträge an Externe

− Höherer Grad an Schriftlichkeit in Verwaltung 

und Gemeinderat

− Parlamentarische Vorstösse verursachen Kosten 

bei der Beantwortung und bei der Umsetzung

− längere Entscheidungswege durch starke 

Formalisierung

− Austauschsitzungen mit Parlamentsmitgliedern

− Kommissionssitzungen

− Aufwand Parlamentsdienste (Administration, 

Traktandierung, Protokollierung etc.)

− Parlamentarische Vorgaben erhöhen die 

Komplexität durch Setzen neuer Anreize oder 

Vorgaben für die Tätigkeit der Gemeinde 

respektive der Verwaltung

− Aufgabendefinition und Arbeitsweise des 

Parlaments (in Horw ausgedehnter als 

beispielsweise in Emmen)

Mehraufwand durch bewussten 
Entscheid

Effekt 
Gemeindeparlament
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Die Pensen und die Belastung von Exekutivmitglieder ist in den letzten Jahren in Exekutivgremien generell 

angewachsen (zunehmende Komplexität, mehr Kommunikationsaufwand, höhere Qualitätserwartungen 

Bürgerinnen und Bürger, vermehrte juristische Auseinandersetzungen, erweiterte Aufgabenfelder, mehr und 

komplexere Projekte, höhere Regulierungsdichte und zeitlich enger gestaffelte Gesetzgebungsverfahren etc.).

Statistik zur den Gemeinderatsgeschäften in Horw:

Im Jahr 2023 lag die Zahl der Gemeinderatsgeschäfte aber auch der Gesamtaufwand unter dem mehrjährigen 

Durchschnitt. Der effektive Aufwand der Gemeinderatsmitglieder hängt nicht primär von der Anzahl Geschäfte 

ab, die im Gemeinderat behandelt werden. Aus der Relation zwischen den beiden Kennzahlen «Anzahlt GR-

Geschäfte» und «Anzahl Stunden» lässt sich daher nur bedingt etwas ableiten. Aussagekräftiger ist das 

Verhältnis «GR-Geschäfte» zur Aufwandposition «Gemeinderat» (vgl. Seite 13). Hier zeigt sich, dass auf die 

Aufgabe «Gemeinderat» im Jahr 2023 weniger Stunden verbucht wurden als im Vorjahr. Allerdings ist auch 

dieser Vergleich nur mit grosser Vorsicht zu geniessen. Je nach Komplexität der Geschäfte kann der Aufwand 

grösser oder kleiner sein.

In der Anzahl Gemeinderatsgeschäfte sind die Kenntnisnahmen nicht enthalten. Diese werden nicht einzeln 

traktandiert und sind daher nicht als Geschäfte abgebildet. Die Kenntnisnahmen werden an der Sitzung als 

Ganzes angesprochen und je nach Bedarf werden einzelne kurz diskutiert. Der Gemeinderat kennt zwei Arten 

von Kenntnisnahmen. Die analogen (Briefe, Informationen von anderen Gemeinden, Departementsentscheide

[z.B. erteilte Baubewilligungen im vereinfachten Verfahren], Jahresberichte von Institutionen, Hinweise auf 

Veranstaltungen u.v.m.) und digitale (vor allem die E-Mails, die an den Gemeinderat geschickt werden). Die 

analogen («Papierakten») liegen zur Einsichtnahme auf. Nach der Sitzung werden diese entsorgt, soweit sie 

nicht mehr benötigt werden. Zu denken ist vor allem an Gemeindemagazine anderer Gemeinden, Info-Flyer für 

Veranstaltungen etc. Die Departementsentscheide gehen zurück an die zuständigen Departemente. 

Rückblickend ist es nicht möglich, die Anzahl dieser Unterlagen zu bestimmen. Die digitalen Kenntnisnahmen 

werden in einem für alle GR-Mitglieder zugänglichen Ordner abgelegt: es handelt sich pro Sitzung um rund 20 

Kenntnisnahmen, wobei die einzelnen Kenntnisnahmen auch mehrere Dokumente umfassen können. 

➢ In Horw wurde in den letzten Jahren nicht in den Ausbau der Exekutive investiert sondern punktuell in einen 

Ausbau der  erwaltung    B  Stelle „ eitung Projekte und Organisation“    amit konnte die  unehmende 

Komplexität und die steigende Last partiell auf die Verwaltung überwälzt werden.

➢ Die zunehmende Komplexität zeigt sich in Horw jedoch deutlich in der Zunahme der Anzahl Halbtage für 

Gemeinderatssitzungen um 12% in 6 Jahren. 

➢ Auf die zunehmende Geschäftslast hat der Gemeinderat mit der Erhöhung der Anzahl Ganztagessitzungen 

reagiert. Wöchentlich findet eine Gemeinderatssitzung statt (erster Donnerstag im Monat Ganztag, andere 

Donnerstage Halbtage, Zwei Klausuren mit zusammen 8 Halbtagen, Ferienpausen).

Genereller Trend bildet sich in Horw ab

Steigende Arbeitslast
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Folgende Daten stammen aus dem Jahr 2019 (Markus Freitag et al.: Milizarbeit in der Schweiz. Zahlen und 

Fakten zum politischen Leben in der Gemeinde):
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Ein grosser Aufwandtreiber für die Exekutivmitglieder sind die Delegationen in (regionale) Gremien und 

Organisationen.

Bei den Delegationen ist zu allerdings zu unterscheiden nach jenen, die von Amtes wegen erfolgen und jenen, 

die die Ratsmitglieder im Interesse der Gemeinde freiwillig wahrnehmen (siehe Schriftliche Beantwortung 

Interpellation Nr. 2017-673 von Jürg Biese, FDP, und Mitunterzeichnenden: Mandatsentschädigungen und Pensen 

von Gemeinderäten in Horw).

Beide Delegationen sind als Teil des Pensums zu betrachten, werden jedoch teils separat an die Mandatsträge 

entschädigt.

Position Gemeinderat:

„Da die Exekutivmitglieder alle ausschliesslich hauptamtlich angestellt sind, nehmen sie die entschädigten 

Vertretungen der Gemeinde in Verbänden und Organisationen ergänzend zu ihrem Gemeinderatsamt wahr, d.h. 

ausserhalb ihres Gemeinderatspensums. Gemeinderäte, die für ein Mandat nicht entschädigt werden, nehmen 

dieses dagegen in der Regel während der Arbeitszeit wahr.“

➢ Der Aufwand für Delegationen ist in Gemeinden generell zunehmend (mehr regionale Gefässe und mehr 

Planungsprojekte).

➢ Bei den  elegationen ist konsequenter  u unterscheiden  wischen „strategisch- olitisch wichtig“ und 

„o erativ“  Wir hinterfragen einige  elegationen wie   B  Stiftung  aus am See  Einsitznahme in 

Steuerungsorgane ausgelagerter Organisationen, Stiftung Felsenweg, Strassengenossenschaften, 

Aufsichtskommission regionale Schiessanlage, Zivilschutzkommission, Gesellschaft Autoeinstellhalle etc.).

➢ Sehen Statuten zwingen die Einsitznahme eines Ratsmitglieds vor, so empfehlen wir, bei nicht politisch-

strategisch wichtigen Gremien, eine Änderung der Statuten zu initiieren. Dies bedingt in einzelnen Fällen die 

Anpassung der Gemeindeverträge, die die Gemeinde Horw jedoch nicht im Alleingang vornehmen kann.

➢ Bei neuen Gemeindeverbänden sollten Gemeinderat und Einwohnerrat Parlament darauf achten, dass die 

Gemeinde stufengerecht – und nur wo wirklich nötig – Einsitz in ausgelagerte oder regionalisierte 

Institutionen Einsitz nimmt.

➢ Kontrolle kann und muss über Eignerstratgie, Leistungsvereinbarung und Controlling erfolgen. Eine direkte 

Einsitznahme in Gremien ist nicht immer stufengerecht.

➢ Entschädigungen aus freiwilligen Delegationen sollten in Gemeindekasse abgeliefert werden. Der Aufwand 

kann dafür im Gegenzug als Teil des Pensums betrachtet werden. Dies bedeutet einen höheren Aufwand im 

Pensum selbst.

Zahlreiche Gremien bringen (Sitzungs-) Aufwand

Aufwand durch Delegationen
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Die von BDO kritisch gewürdigten Einsitznahmen wurden vom Gemeinderat besprochen. Sehen die Statuten resp. 

der Gemeindevertrag jeweils zwingend die Vertretung durch ein Mitglied des Gemeinderats vor oder wäre die 

Gemeinde frei eine andere Person zu delegieren?

• Stiftung Haus am See: Die Stiftung beansprucht Grundeigentum der Gemeinde. Daher ist der Gemeinderat im 

Stiftungsrat vertreten.

• Diverse Mitgliedschaften: Bei diesen Mitgliedschaften ist nicht zwingend eine Vertretung durch ein Mitglied 

des Gemeinderats vorgesehen. Hans-Ruedi Jung ist vom Gemeinderat zur Wahrnehmung der Interessen der 

Gemeinde in diesen Organisationen delegiert. Entsprechend der politischen Bedeutung und/oder der 

finanziellen Bedeutung der Mitgliedschaft nimmt er situativ an den entscheidenden Sitzungen teil oder 

vertritt die Interessen durch briefliches Abstimmen. Im Departement stehen für diese Aufgaben keine 

personellen Ressourcen zur Verfügung. Es ergäbe auch keinen Sinn, dafür Verwaltungsressourcen aufzubauen. 

Beispiele: Die Industriegleis-Genossenschaft Horw-Kriens ist für Horw als Standortgemeinde von grösserer 

politischer Bedeutung. Einerseits, weil Horw höchst interessiert daran ist, dass möglichst viel Warentransport 

auf der Schiene abläuft. Andererseits, weil sich die Genossenschaft im Umbruch befindet. Zudem hat der 

Gemeinderat damit einen direkten Draht zur Sand+Kies AG und erfährt früh, was sie planen. Bei der 

Genossenschaft Papiermühle ist Horw finanziell stark engagiert und hat gemäss Vertrag Rechte, die unter 

Umständen wahrgenommen werden müssen. Dafür braucht es aber das politische Sensorium. Wenn bei den 

genannten Beispielen eine Person aus der Verwaltung die Interessen der Gemeinde wahrnehmen würde, 

müsste das Gemeinderatsmitglied diese vorgängig und allenfalls auch nachträglich instruieren. Das wäre 

ineffizient. Bei einigen weiteren Mitgliedschaften beschränkt sich die Interessenwahrnehmung auf das 

Aktenstudium und die briefliche Abstimmung (z.B. GV der CKW AG). Und bei weiteren Mitgliedschaften geht 

es einzig darum, informiert zu werden und nur im Eintretensfall Rechte wahrzunehmen.

• Stiftung Felsenweg: Die Gemeinde hat Anspruch auf einen Sitz, welcher nicht durch den Gemeinderat 

besetzt werden muss. Aus den anderen Gemeinden sind aber ebenfalls vorwiegend Gemeinderatsmitglieder 

dabei. Es handelt sich um 1 Sitzung (max. 2) pro Jahr.

• Diverse Strassengenossenschaften: In der Regel ist das Gemeinderatsmitglied anwesend, wenn eine 

Strassengenossenschaft neu gegründet wird. An Generalsversammlungen geht in der Regel eine Person aus 

der Verwaltung.

• Aufsichtskommission reg. Schiessanlage (Claudia Röösli): Bei Claudia Röösli ist dies nur aufgeführt, weil sie 

die Stellvertretung von Astrid David Müller hat. Claudia Röösli hat in ihrer Amtszeit noch nie an einer Sitzung 

teilgenommen.

• Stiftung Betagtenzentrum Kirchmättli: Es finden ca. 5-6 Sitzungen statt, welche nicht über das 

Gemeinderatspensum verbucht werden, da ein Sitzungsgeld ausbezahlt wird. Das Mandat hat somit keinen 

Einfluss auf das Pensum. Da die Gemeinde einen jährlichen Betrag entrichtet, ist es erwünscht, dass ein 

Gemeinderatsmitglied im Verwaltungsrat ist.

• Konferenz Sozialvorsteher: Es handelt sich um die Regionalkonferenz (RK) Luzern. Es gibt im ganzen Kanton 

in jeder Region eine RK der Sozialvorstehenden. Diese dient dem Austausch und der Koordination. Sie gehört 

zur Struktur des VLG. Diese findet 5x im Jahr statt. Kann nicht delegiert werden, da nur 

Gemeinderatsmitglieder teilnehmen.

• Musik- und Atelierzentrum Sedel: Findet einmal jährlich statt. Claudia Röösli nimmt teil, wenn es möglich 

ist. Dies kann nicht delegiert werden, da Kultur direkt dem zuständigen Gemeinderatsmitglied unterstellt ist 

und somit kein entsprechendes Verwaltungspersonal zur Verfügung steht.
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• Verein Jobdach: Claudia Röösli nimmt nie an den Sitzungen teil, da ihr die Zeit fehlt. Sie delegiert dies 

bereits heute departementsintern.

• Verein Kirchliche Gassenarbeit: Claudia Röösli nimmt nie an den Sitzungen teil, da ihr die Zeit fehlt. Sie 

delegiert dies bereits heute departementsintern.

• Verein Lindenfeld: Claudia Röösli nimmt nie an den Sitzungen teil, da ihr die Zeit fehlt. Sie delegiert dies 

bereits heute departementsintern.

• Verein zum Schutz misshandelter Frauen: Claudia Röösli nimmt nie an den Sitzungen teil, da ihr die Zeit 

fehlt. Sie delegiert dies bereits heute departementsintern.

• Verein Ferienpass: Claudia Röösli nimmt nie an den Sitzungen teil, da ihr die Zeit fehlt. Sie delegiert dies 

bereits heute departementsintern.

• Verein Zwischenbühne: Die Gemeinde ist Mitglied. Aus Zeitmangel nimmt Claudia Röösli meistens nicht teil 

und kann es aber auch nicht delegieren, da Kultur direkt ihr unterstellt ist.

• Aufsichtskommission reg. Schiessanlage: Gemäss Gemeindevertrag üben die Gemeinde-, bzw. die Stadträte 

die Oberaufsicht über die Regionale Schiessanlage Stalden Kriens (RSK) aus. Sie wählen je ein Mitglied und 

eine Stellvertretung in die Aufsichtskommission. Zwingend ist der Einsitz eines Exekutivmitglieds nicht. 

Seitens der Stadt Luzern nimmt kein Stadtrat teil. Nur die Stadt Kriens und wir haben Einsitz durch ein 

Exekutivmitglied. Es gibt aber immer Geschäfte, die einen hohen Finanzbedarf nach sich ziehen (Sanierung 

Schiessanlage, Gewährung Darlehen an Schiessvereine, Aufnahme neuer Schiessvereine), die auch eine 

politische Komponente haben. 

• Zivilschutzkommission: An den Sitzungen der Zivilschutzkommission nehmen alle Exekutivmitglieder der 

angeschlossenen Gemeinwesen teil. Es gibt zudem wichtige Entscheide (Einmietung im neuen ewl Areal), die 

grosse finanzielle und politische Bedeutung haben. Von der zuständigen kantonalen Stelle wird zuweilen 

explizit gewünscht, dass nur politische Entscheidungsträger teilnehmen, da dort politisch relevante Themen 

besprochen werden. Bevölkerungsschutz ist Kernaufgabe des Staates und sollte nicht delegiert werden.

• EG Autoeinstellhalle: Die GV findet einmal im Jahr statt. Eine Delegation der Teilnahme ist grundsätzlich 

möglich, soweit dadurch die Finanzkompetenz des delegierten Mitarbeiters nicht überschritten wird, sprich, 

wenn keine Dispositionen zu behandeln sind, die im Einzelfall zu einer Belastung der Gemeinde mit mehr als 

Fr. 50'000 führen.
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Ergänzend hat der Gemeinderat Einsitz in folgenden gemeinderätlichen Kommissionen und Arbeitsgruppen:

• Nicht aufgeführt ist der Einsitz des Gemeindepräsidenten in der Bildungskommission (nur noch bis Ende 

Legislatur 2024; Ablösung durch neue Kommission des Einwohnerrats)

• Die Anzahl Kommissionen und Arbeitsgruppen mit Einsitz der Ratsmitglieder wurde vor wenigen Jahren 

starkreduziert.

Neben den Delegationen nimmt der Gemeinderat an folgenden, regelmässigen Sitzungsgefässen teil:

• Verband Luzerner Gemeinden VLG (Vorstand & einmal pro Jahr alle Gemeinderatsmitglieder)

• LuzernPlus (einmal pro Jahr, freiwillig)

• Kath. Kirchenrat Horw (jährlich)

• Stadtrat Kriens (jährlich)

• Korporationsrat (jährlich)

• Quartiervereinspräsidentinnen und -präsidenten (jährlich; nur 1 Ratsmitglied)

• Vereinspräsidentinnen und -präsidenten (jährlich; nur 1 Ratsmitglied)

• Personalverband (jährlich; Gesamtgemeinderat)

• Pilatusgemeinden-Tagung (jährlich)

• Stadtrat Luzern (alle 2 Jahre)

• Reformierter Kirchenvorstand Horw (alle 2 Jahre)

• Horwer Kantonsräte (nach Bedarf) 
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Generelle Einschätzungen

1. Im Durchschnitt sind Parlamentsgemeinden in der 

ungefähren Grösse von Horw mit ähnlichen, wenn 

nicht höheren Pensen der Exekutivmitglieder 

ausgestattet.

2. Die Horwer Gemeinderatspensen liegen im 

Schweizerischen Vergleich für Gemeinden in der 

Grösse  wischen 10‘001 und 20‘000  inwohnenden 

leicht über dem Durchschnitt.

3. Die Existenz eines Einwohnerrats führt zwangsläufig 

zu einem deutlich höheren Zeitaufwand für die 

Exekutivmitglieder.

4. Ausserkantonale Vergleichswerte zeigen, dass auch 

grössere Gemeinden mit Parlament tiefere 

Gesamtpensen realisieren können. Dazu sind 

Führungsmodelle sowie Kompetenzdelegationen 

entsprechend auszugestalten.

5. Nimmt man das gewählte Führungsmodell als 

gesetzt an, so sind die Pensen in Horw deutlich 

tiefer als Vergleichsgemeinden resp. –städten.

Pensum Gemeinderat

1. Es ist eine einheitliche Regelung für die 

Leistungserfassung durch die Ratsmitglieder zu 

erlassen. Dies erlaubt bei künftigen Analysen 

sowie zur Steuerung eine bessere Vergleichbarkeit 

der Ratsmitglieder und leistungsgruppen. Dabei ist 

erst zu klären, was damit gesteuert werden soll 

(evtl. gemeinsam mit Einwohnerrat). Eine 

Beschränkung auf maximal 20 zu belastende 

Positionen wird empfohlen.

2. Die in Horw festgelegten Soll-Pensen sind nach 

unserer Erfahrung in einer unglücklichen 

Bandbreite. Pensen bis 40% und solche ab 80% sind 

beim Rekrutieren neuer Ratsmitglieder einfacher. 

Dies, weil sie entweder eine hauptberufliche 

Tätigkeit zulassen oder aber umfangreich genug 

sind für eine alleinige Tätigkeit zugunsten der 

Gemeinde.

3. Die Pensengestaltung hat einen Zusammenhang 

mit der Frage, welche Personen (Qualifikation, 

Berufs- und Führungserfahrung etc.) man im Rat 

wünscht.

4. Tiefe Pensen beim Gemeinderat bedürfen im 

Gegenzug einen ausgebauten Stellenplan bei der 

Verwaltung. Die Gesamtkosten sind durch tiefe 

Gemeinderatspensen in aller Regel nicht tiefer. 

5. Der Gemeinderat Horw investiert effektiv ein 

Pensum von 395% an Stelle der maximal 

definierten 340%.

6. Diese Differenz ist auszugleichen durch eine 

Entlastung von Aufgaben (Reduktion Delegationen, 

mehr personelle Unterstützung in Verwaltung 

etc.) oder aber eine Erhöhung des 

Maximalpensums.

Unsere Aussensicht

Einschätzungen und Empfehlungen BDO
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Gemeindeführungsmodell

1. Das in Horw umgesetzte Gemeindeführungsmodell 

setzt stark auf inhaltlich-fachliche Führung durch 

Mitglieder des Gemeinderats. Eine noch stärkere 

Fokussierung auf politisch-strategische 

Kernaufgaben könnte zu einer Reduktion der 

Pensen beitragen.

2. Im kantonalen Vergleich ist Horw mit diesem 

Gemeindeführungsmodell in Linie mit anderen 

Parlamentsgemeinden. 

3. Ausserkantonal gibt es aber auch Beispiele von 

Parlamentsgemeinden mit anderen 

Führungsmodellen (bis hin zum CEO-Modell).

4. Der Gemeinderat ist in Horw auch operativ tätig. 

Dies weicht jedoch von Ressort zu Ressort ab und 

hat teils mit der Organisation des Departements zu 

tun (gibt es eine Abteilungsleitung oder nicht?).

5. Seitens Verwaltungskader wird diese operative 

Ausrichtung grundsätzlich positiv beurteilt (u.a. 

kurze Wege, schnelle Entscheide, hohe 

Dossierskenntniss, Rückendeckung zu 

Einwohnerrat). Der Gemeinderat in seiner jetzigen 

Zusammensetzung wird als operativer 

wahrgenommen als in der frühen personellen 

Besetzung.

6. Die operativen Tätigkeiten der Ratsmitglieder 

finden vor allem in Verantwortungsbereichen statt, 

für die kein Personal auf Verwaltungsebene zur 

Verfügung steht (Gesundheit und Alter -> lösen mit 

Altersstrategie, Kultur, Sportförderung, 

preisgünstiges Wohnen, Standortmarketing etc.).

7. Der Gemeinderat steckt ausserdem viel Zeit in die 

Erstellung von B+As zuhanden des Einwohnerrats 

und der Bevölkerung. Während sich diese Arbeit 

durch den starken strategisch-politischen Wert 

erklärt, so fallen doch operative Aufgaben an, die 

zu delegieren sind. Dazu gehören namentlich 

sprachliche Bereinigungen, die heute teils in der 

Gemeinderatssitzung erfolgen. Es muss möglich 

sein, damit eine qualifizierte Persona auf 

Verwaltungsebene zu beauftragen (zentral für alle 

Departemente).

8. Durch die Schaffung einer neuen Verwaltungsstelle 

„ eitung Projekte und Organisation“  er 1 8 2023 

konnte der Druck auf den Gemeinderat durch 

Projektverantwortung reduziert werden.

Kompetenzregelungen

1. Die Kompetenzdelegation ist in der 

Gemeindeordnung Art. 45 korrekt vorgesehen und 

in der Organisationsverordnung mit der 

entsprechenden Tabelle im Detail ausgeführt. Nur 

mit konsequenter Delegation von Kompetenzen 

können Gemeinderatspensen in engem Rahmen 

gehalten werden.

2. Die Kompetenzdelegation (siehe 

Organisationsverordnung) ist bereits gut erfolgt. 

Somit ist eine Entlastung des Gesamtgemeinderats 

realisiert. Zahlreiche Delegationen erfolgen jedoch 

an die Departemente. Das bedeutet das dann 

wieder einzelne Ratsmitglieder in ihrer Rolle als 

Ressortvorstehende involviert sind und 

entsprechenden Aufwand haben. Diese Handhabung 

ist weitestgehend dem Gemeindeführungsmodell 

geschuldet.

3. Das Abtreten von Aufgaben und Kompetenzen vom 

Gemeinderat an die Verwaltung ist kein Sparpaket. 

In der Regel kann es jedoch kostenneutral erfolgen, 

wenn Pensen und somit hohe Entschädigungen der 

Gemeinderatsmitglieder reduziert werden.

Unsere Aussensicht

Einschätzungen und Empfehlungen BDO
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Effekt Gemeindeparlament

1. Horw arbeitet bewusst mit einem 

Gemeindeparlament. Dies wirkt sich direkt und 

sehr deutlich auf den Aufwand des Gemeinderats 

(und der Verwaltung) aus.

2. In Horw wurde in den letzten Jahren nicht in den 

Ausbau der Exekutive investiert sondern punktuell 

in einen Ausbau der Verwaltung (z.B. Stelle 

„ eitung Projekte und Organisation“    amit 

konnte die zunehmende Komplexität und die 

steigende Last partiell auf die Verwaltung 

überwälzt werden.

3. Die zunehmende Komplexität zeigt sich in Horw 

jedoch deutlich in der Zunahme der Anzahl 

Halbtage für Gemeinderatssitzungen um 12% in 6 

Jahren. 

4. Auf die zunehmende Geschäftslast hat der 

Gemeinderat mit der Erhöhung der Anzahl 

Ganztagessitzungen reagiert. Wöchentlich findet 

eine Gemeinderatssitzung statt (erster Donnerstag 

im Monat Ganztag, andere Donnerstage Halbtage, 

Zwei Klausuren mit zusammen 8 Halbtagen, 

Ferienpausen).

Steigende Aufgabenlast

1. In Horw wurde in den letzten Jahren nicht in den 

Ausbau der Exekutive investiert sondern punktuell 

in einen Ausbau der Verwaltung (z.B. Stelle 

„ eitung Projekte und Organisation“    amit 

konnte die zunehmende Komplexität und die 

steigende Last partiell auf die Verwaltung 

überwälzt werden.

2. Die zunehmende Komplexität zeigt sich in Horw 

jedoch deutlich in der Zunahme der Anzahl 

Halbtage für Gemeinderatssitzungen um 12% in 6 

Jahren. 

3. Auf die zunehmende Geschäftslast hat der 

Gemeinderat mit der Erhöhung der Anzahl 

Ganztagessitzungen reagiert. Wöchentlich findet 

eine Gemeinderatssitzung statt (erster Donnerstag 

im Monat Ganztag, andere Donnerstage Halbtage, 

Zwei Klausuren mit zusammen 8 Halbtagen, 

Ferienpausen).

Aufwand durch Delegationen

1. Der Aufwand für Delegationen ist in Gemeinden 

generell zunehmend (mehr regionale Gefässe und 

mehr Planungsprojekte).

2. Bei den Delegationen ist konsequenter zu 

unterscheiden  wischen „strategisch-politisch 

wichtig“ und „o erativ“  Wir hinterfragen einige 

Delegationen wie z.B. Stiftung Haus am See, 

Einsitznahme in Steuerungsorgane ausgelagerter 

Organisationen, Stiftung Felsenweg, 

Strassengenossenschaften, Aufsichtskommission 

regionale Schiessanlage, Zivilschutzkommission, 

Gesellschaft Autoeinstellhalle etc.).

3. Sehen Statuten zwingen die Einsitznahme eines 

Ratsmitglieds vor, so empfehlen wir, bei nicht 

politisch-strategisch wichtigen Gremien, eine 

Änderung der Statuten zu initiieren. Dies bedingt in 

einzelnen Fällen die Anpassung der 

Gemeindeverträge, die die Gemeinde Horw jedoch 

nicht im Alleingang vornehmen kann.

4. Bei neuen Gemeindeverbänden sollten 

Gemeinderat und Einwohnerrat Parlament darauf 

achten, dass die Gemeinde stufengerecht – und nur 

wo wirklich nötig – Einsitz in ausgelagerte oder 

regionalisierte Institutionen Einsitz nimmt.

5. Kontrolle kann und muss über Eignerstratgie, 

Leistungsvereinbarung und Controlling erfolgen. 

Eine direkte Einsitznahme in Gremien ist nicht 

immer stufengerecht.

6. Entschädigungen aus freiwilligen Delegationen 

sollten in Gemeindekasse abgeliefert werden. Der 

Aufwand kann dafür im Gegenzug als Teil des 

Pensums betrachtet werden. Dies bedeutet einen 

höheren Aufwand im Pensum selbst.
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in über 160 Ländern genutzt. BDO AG hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist die 

unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO 
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www.bdo.ch
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